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Jan.Übernahme des Windparks
Måkaknuten in Norwegen

Á 22 Windturbinen

Á Installierte Leistung von 94,6 MW

Á Erwartete Stromproduktion rund
350 GWh Strom pro Jahr
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Jan.Zürich versinkt im Schnee

Á ewz-Pikettdienst im Einsatz

Á Einige wenige Freileitungen aber
vor allem Aufhängungen der
öffentlichen Beleuchtung betroffen
aufgrund von herabfallenden Ästen
und Zweigen
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Jan.ewz-Vision 2030

Á 100 Immobilienprojekte–
100% klimaneutral betreiben

Á Breit angelegte Kommunikations-
Kampagne im B2B-Bereich

Á Arealentwicklung in der ganzen
Schweiz
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Aprilewz.solarzüri –
Bürgerbeteiligungsmodell

Á Innert nur zwei Monaten fast 6000
Quadratmeter an Mieterinnen und
Mieter verkauft

Á Selber Solarstrom produzieren
ohne eigenes Dach
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AprilBaustart Windpark Camblain

Á Zusammen mit Ostwind
International SAS entwickelt wir
zehn Windparkprojekte mit 69
Turbinen in Frankreich

Á Baubeginn für die ersten vier
Anlagen war April 2021

Á Installierte Leistung von 12 MW

Á Erwartete Stromproduktion rund
34 GWh Strom pro Jahr
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JuliHagelsturm über Zürich

Á ewz-Pikettdienst im Einsatz

Á Einige wenige Freileitungen aber
vor allem Aufhängungen der
öffentlichen Beleuchtung betroffen
aufgrund von herabfallenden Ästen
und Zweigen
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Juli«Baggerstich» für den neuen ewz-
Werkhof Herdern

Á Stadtrat Michael Baumer und ewz-
Direktor Benedikt Loepfe machten
den Auftakt für die erste von zwei
Bauetappen

Á Fertigstellung des neuen
Zentrallagers Ende 2022
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Sept.Photovoltaikstrategie der Stadt
Zürich wird präsentiert

Á Die Stadt Zürich will bis 2030 das
Vierfache an Solarstrom
produzieren

Á Auf städtischen Gebäuden gar
das Fünffache

Á ewz ist bei städtischen Gebäuden
Exklusivpartner

Á Für Private bietet ewz von Einzel-
lösungen bis Rund-um-
Sorglospaket alles an
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Anspeisung Zürich Süd:

Á Von grosser Bedeutung für die
Versorungssicherheit der Stadt
Zürich

Á Nach 24 Jahren nach Eingabe
kann das Projekt nun gestartet
werden

Á Investitionsvolumen rund 400
Millionen Schweizer Franken

Á Umsetzungsdauer ca. 15 Jahre

Okt.



12

Dez.2. Streich: Hochalpine Solaranlage
erhält Baubewilligung

Á Gemeinde Ferrera erteilt
Baubewilligung für Solargross-
anlage an der Staumauer des
Lago di Lei der Kraftwerke
Hinterrhein AG

Á Baustart Sommer 2022

Á Damit realisiert ewz nach Solar
Albigna bereits die zweite
Solargrossanlagen im hochalpinen
Raum
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Dez.Bauabschluss Kraftwerk Adont

Á Kleinwasserkraftwerk bei Savognin

Á Inbetriebnahme 2022

Á Investition rund 15 Mio. Franken

Á Erwartete Stromproduktion rund
10 GWh Strom pro Jahr



14

Herzlichen Dank für
die Aufmerksamkeit

2021



Info Technik und Sicherheit

Eduard Sturny, Leiter Technik und Sicherheit





mailto:kontrolle@ewz.ch
http://www.ewz.ch/installationskontrolle
http://www.instagram.com/ewz.energie
http://www.facebook.com/ewz.energie
https://www.linkedin.com/company/ewz-die-energie
https://www.youtube.com/user/ewzdieenergie
https://twitter.com/ewz_energie


Technik und Sicherheit

Installationsberatung

Leiter Installationsberatung Telefon

Jonas Dräyer 058 319 21 54

Technische Berater

PLZ

8037, 8046, 8049, 8050,

8051, 8052 René Hof 058 319 46 48

8001, 8006, 8032, 8044

8053, 8057 Wassilis Panagiotidis 058 319 21 63

8003, 8004, 8005, 8047,

8048, 8064 Armen Redja 058 319 44 67

8001, 8002, 8008, 8038,

8041, 8045, 8055, 8063 Beat Ruch 058 319 46 82



Technik und Sicherheit

Installationskontrolle

Leiter Installationskontrolle Telefon

Rolf Kägi 058 319 42 55

Zuständige Kontrolleure

PLZ

8003, 8004 Martin Ebnöther 058 319 44 79

8005, 8043, 8047 Felix Tschopp  058 319 21 53

8048, 8055 Gerd Baumann 058 319 20 64

8001, 8045, 8063, 8064 Antonio Padalino 058 319 44 77

8002, 8038, 8041 Claudio Miolo 058 319 42 41

8001, 8006, 8008 Renato Contiero 058 319 46 98

8050, 8052 Marco Mosca 058 319 48 23

8037, 8046, 8049 Mark Hasler 058 319 48 98

8032, 8044, 8053 Burak Korhan 058 319 44 72

8051, 8057 Markus Baumann 058 319 44 64



Technik und Sicherheit
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Support

Leiterin Support

Priscila Sepulveda

Heidi Rosenberger

Heinz Wälte

Sonja Beqiraj

Derya Hayta 

Elizabeth Denny

Barbara Stehli

kontrolle@ewz.ch 058 319 44 80

Kundenanliegen Netzbetrieb

Leiter Kundenanliegen Netzbetrieb

Massimo Vassallo

Kerstin Albers

Petra Breitschmid

Ruzhdi Hyseni 

Timo Oertig

Ingo Schmenger

Melanie Steinmann

netzkundenanliegen@ewz.ch 058 319 45 00

mailto:kontrolle@ewz.ch
mailto:netzkundenanliegen@ewz.ch














NIV
Art. 14 Bewilligung für Installationsarbeiten an besonderen 
Anlagen

1 Eine Bewilligung für Installationsarbeiten an Anlagen, deren Erstellung spezielle 
Kenntnisse erfordert, insbesondere an Alarmanlagen, Hebe- und Förderanlagen, 
Leuchtschriften, Photovoltaikanlagen, stationären Batterieanlagen, Systemen zur 
unterbrechungsfreien Stromversorgung und an Schiffen wird einem Betrieb erteilt, der 
zur Ausführung der Arbeiten Betriebsangehörige einsetzt, die:

a) die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung für Arbeiten an 
betriebseigenen Installationen (Art. 13 Abs. 1) erfüllen und drei Jahre praktische 
Tätigkeit in solchen Installationen unter Aufsicht einer fachkundigen Person oder unter 
Anleitung einer Person nachweisen, welche die entsprechende Prüfung des 
Inspektorats bestanden hat; oder

b) eine vom Inspektorat durchgeführte Prüfung bestanden haben und:

1. drei Jahre praktische Tätigkeit in solchen Installationen unter Anleitung eines 
Bewilligungsträgers nachweisen, oder

2. eine vom Inspektorat bezeichnete fachspezifische Ausbildung in solchen 
Installationen abgeschlossen haben.
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NIV
Art. 23 Meldepflichten bei allgemeinen 
Installationsbewilligungen

1 Die Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung und diejenigen einer 
Ersatzbewilligung müssen Installationsarbeiten vor der Ausführung der Netzbetreiberin, 
mit deren Niederspannungsverteilnetz die elektrische Installation verbunden ist, melden.

2 Das Inspektorat kann Ausnahmen von der Meldepflicht gewähren oder anordnen.
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Revision der Verordnung über das Plangenehmigungs-
verfahren für elektrische Anlagen (VPeA; SR 734.25)

Die Plangenehmigungspflicht für EEA, die mit einem Verteilnetz verbunden sind, wird 
aufgehoben. Dies betrifft nur Anlagen, welche die für Niederspannungsinstallationen 
geltenden Betriebsspannungen von 1000 V Wechsel- bzw. 1500 V Gleichspannung 
nicht überschreiten. Betroffen von dieser Aufhebung sind vor allem in Gebäuden 
integrierte EEA wie Photovoltaikanlagen sowie weitere Produktionsanlagen, 
Notstromgeneratoren, Anlagen für die unterbruchsfreie Stromversorgung (USV-
Anlagen), Speicheranlagen u. ä. 

Zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit solcher EEA wird als flankierende 
Massnahme eine risikoorientierte Aufsicht etabliert. Dies soll insbesondere eine 
intensivierte behördliche Stichprobenkontrolle solcher EEA enthalten. Zu diesem Zweck 
werden die Regelungen über das Meldewesen in der NIV angepasst.
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NIV
Art. 33 Aufgaben der Netzbetreiberinnen

1 Die Netzbetreiberinnen überwachen den Eingang der Sicherheitsnachweise für die 
elektrischen Installationen, die aus ihren Niederspannungsverteilnetzen versorgt 
werden, soweit diese Überwachung nicht nach Artikel 34 Absatz 3 dem Inspektorat 
obliegt.

1bis Sie melden dem Inspektorat die Fertigstellung von Energieerzeugungsanlagen, die 
mit ihrem Niederspannungsverteilnetz verbunden sind, innert 14 Tagen nach Eingang 
der Sicherheitsnachweise nach Artikel 35 Absatz 3.51

1ter Das Inspektorat kann Ausnahmen von der Meldepflicht gewähren oder anordnen.
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NIV
Art. 35 Nachweis bei der Übernahme der Installation

3 Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine Energieerzeugungsanlage nach Artikel 
2 Absatz 1 Buchstabe c, die mit einem Niederspannungsverteilnetz verbunden ist, so 
veranlasst er innerhalb von zwei Monaten eine Abnahmekontrolle der 
Energieerzeugungsanlage durch ein unabhängiges Kontrollorgan oder eine akkreditierte 
Inspektionsstelle. Er reicht innerhalb dieser Frist den Sicherheitsnachweis der 
Netzbetreiberin oder, bei Installationen nach Artikel 32 Absatz 2, dem Inspektorat ein.
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NIV
Art. 36 Periodische Nachweise

1bis Die Vertreter von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (Art. 18 Abs. 1 Bst. a 
der Energieverordnung vom 1. November 201759) melden der Netzbetreiberin die 
Eigentümer von elektrischen Installationen innerhalb des Zusammenschlusses. Die 
Eigentümer unterstützen die Vertreter entsprechend und melden ihnen insbesondere 
Eigentümerwechsel
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NIV
Anhang Ziff. 2.4.11

Die bisherige Ziffer 2.4.11 steht im Widerspruch zu Ziffer 4 des Anhangs und wird 
deshalb aufgehoben.

4 Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 2

Energieerzeugungsanlagen mit oder ohne Verbindung zu einem 
Niederspannungsverteilnetz unterliegen der gleichen Kontrollperiode wie die 
elektrischen Installationen des Objekts, an denen die Anlage angeschlossen ist
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ESTI-Weisungen / Fact-Sheets

https://www.esti.admin.ch/inhalte/ESTI_221_0621_DE.pdf

2. Grundsatz c)

3. Ausnahmen von der Meldepflicht

4. Ausnahme von der Pflicht, einen formellen Sicherheitsnachweis auszustellen

https://www.esti.admin.ch/inhalte/ESTI_220_0621.pdf

8. Meldepflicht der Netzbetreiberin / Stichprobenkontrollen

Fact-Sheets
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https://www.esti.admin.ch/inhalte/ESTI_221_0621_DE.pdf
https://www.esti.admin.ch/inhalte/ESTI_220_0621.pdf
http://www.bfe.admin.ch/niv


Werkvorschriften und spez. Anschlussbedingungen von ewz

Werkvorschriften CH

Technische Anschlussbedingungen (TAB) 
für den Anschluss von Verbraucher-, 
Energieerzeugungs- und elektrischen 
Energiespeicheranlagen an das 
Niederspannungsnetz.

überarbeitete Ausgabe Dez. 2021



Werkvorschriften und spez. Anschlussbedingungen von ewz

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

EnV. Art. 18 

1 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben dem Netzbetreiber je drei 
Monate im Voraus Folgendes mitzuteilen:

a) die Bildung eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch, die Vertreterin oder 
den Vertreter dieses Zusammenschlusses sowie daran teilnehmende Mieterinnen 
und Mieter oder Pächterinnen und Pächter, die nach der Bildung des 
Zusammenschlusses nicht mehr als Endverbraucherinnen oder Endverbraucher 
auftreten;

b) die Auflösung eines Zusammenschlusses;

c) den Einsatz eines Speichers und dessen Verwendungsart;

d) die Unterschreitung des Wertes nach Artikel 15 Absatz 1

22







Werkvorschriften und spez. Anschlussbedingungen von ewz

Kommunikationsanbindung Zählerfernauslesung (ZFA)

ewz nutzt grundsätzlich für die Zählerfernauslesung das städtische Glasfasernetz. Zum 
aktuellen Zeitpunkt kann eine Kommunikationsanbindung mittels Glasfaseranschluss 
jedoch nicht umgesetzt werden.

Für die Inbetriebnahme der Stromzähler ist deshalb ein U72 1x4 vom UP bis zur ZFA-
Platte bauseitig vorzubereiten. Der UP ist dazu bauseitig festzulegen und an ewz 
(service-building@ewz.ch) anzugeben. Der Anschluss wird durch ewz bestellt und die 
Anschlussklemme wird zurückgemeldet. Die Leitung ist anschliessend bauseitig auf 
dem UP aufzuschalten. Hinter der Zählerplatte, welche für das Kommunikationsgerät 
(ZFA-Platte) vorgesehen ist, ist die Leitung bauseitig auf eine Telefonsteckdose RJ45 
(Pin 4+5) betriebsfertig aufzuschalten.

Bis spätestens 14 Tage vor Montagetermin der Zähler kann via service-
building@ewz.ch die Verfügbarkeit und ein möglicher Wechsel auf Glasfaser beantragt 
werden. Rückfragen sind dazu an service-building@ewz.ch zu stellen.

25



Förderung durch 
2000-Watt-Beiträge
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